
Der Bürgermeister 
- Bauamt -

BEKANNTMACHUNG 
DER STADT BAD BRAMSTEDT 

Bad Bramstedt, den 16.11.2017 

Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtlic;:he . 
Zusammenarbeit und Netzwerke" 

Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge" 
hier: Einleitungsbeschluss gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Stadt Bad Bramstedt ist durch Erlass des Ministeriums für Inneres, Landliche 
Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 25.10.2017 in das oben 
genannte Städtebauförderungsprogramm aufgenommen worden. 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Bramstedt hat am 26.09.2017 
beschlossen, für das in der Anlage dargestellte Gebiet vorbereitende Untersuchungen 
nach § 141 BauGB vorzunehmen. 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen sind gemäß § 138 Abs. 1 BauGB 
Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung eines 
Grundstückes, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauftragten 
verpflichtet, der Gemeinde 'oder ihrem Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu 
erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebietes 
oder zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung erforderlich ist. 

Die erforderlichen Bestanderhebungen und Recherchen werden voraussichtlich bis Juni 
2018 andauern. Sie sind die Grundlage zur Entwicklung v.on Planungskonzepten, 
insbesondere eines überörtlich abzustimmenden, integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (lEK), in dem die konkreten Ziele und Maßnahmen im 

. Fördergebiet schriftlich verankert werden. In dem lEK sind in erster Linie die Aspekte 
der Sicherung und Stärkunfl der öffentlichen Daseinsvorsorge zu berücksichtigen. 

Alle Betroffenen werden gebeten, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv an der 
Bestandsaufnahme, am Zielfindungsprozess und an der späteren Umsetzung vOn 

. Konzepten . zu . beteiligen. Gerne werden ihre Anregungen zur Verbesserung der 
Zukunftsgestaltung und Daseinsvorsorge entgegen genommen. 

Sämtliche Unterlagen der Bekanntmachung des Einleitungsbeschlusses, insbesondere 
auch die zitierte Karte mit ihrer Darstellung des Untersuchungsgebietes sind auf der 
Homepage der Stadt Bad Bramstedt unter "Städtebauförderung" zu finden. Gerade die 
Lesbarkeit der Karte erre"icht dort noch einmal eine bessere Qualität. 
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